
achtung. vor allem zur Schuldfähigkeit jugendli
cher Beschuldigter;

- eine Verzögerung des Verfahrens durch andere 
Umstände.“

Der PrBOG ist weiterhin auszugsw. abgedr. als 
Vorbem. zu §122 und als Anm. nach §§122, 123, 
126. 127. 187. 246 und 357 StPO).

§ 132
Aufhebung des Haftbefehls
(1) Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn die Vor
aussetzungen der Untersuchungshaft nicht mehr vor
liegen. Er ist insbesondere aufzuheben, wenn der 
Angeklagte freigesprochen oder wenn das Verfah
ren nicht nur vorläufig eingestellt wird. Der Verhaf
tete ist sofort zu entlassen.
(2) Von der Aufhebung eines auf den Haftgrund des 
§ 122 Absatz 1 Ziffer2 gestützten Haftbefehls kann, 
auch wenn der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe 
von weniger als zwei Jahren verurteilt wurde, abge
sehen werden, soweit dies unter Berücksichtigung 
des § 123 gerechtfertigt ist.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. III.2. (l.Abs.) des 
PrBOG zu Fragen der Untersuchungshaft (abgedr. 
als Anm. 1. nach § 246 StPO).

(3) Nach Aufhebung des Haftbefehls kann der 
Staatsanwalt den Angeklagten erneut vorläufig fest
nehmen (§ 125 Absatz 2), wenn er binnen 24 Stunden 
gegen den den Haftbefehl aufhebenden Beschluß 
Beschwerde oder gegen das Urteil, das zur Aufhe
bung des Haftbefehls führte, Protest einlegt und zu
gleich beim Rechtsmittelgericht den Erlaß eines neu
en Haftbefehls beantragt. In diesem Fall hat das Ge
richt erster Instanz sofort die Akten dem Rechtsmit
telgericht vorzulegen.

§ 133
Aufhebung des Haftbefehls 
vor Anklageerhebung
Ist die Anklage noch nicht erhoben, ist der Haftbe
fehl aufzuheben, wenn der Staatsanwalt es bean
tragt. Er kann die Entlassung des Beschuldigten 
schon vor der Entscheidung des Gerichts anordnen.

§ 134
Zuständiges Gericht
Entscheidungen, die sich auf die Untersuchungshaft 
beziehen, werden vom Kreisgericht oder vom Pro
zeßgericht erlassen.

§ 135
Besondere Aufsicht 
Erziehungsberechtigter
(1) Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte kön
nen die Verpflichtung dafür übernehmen, daß sich 
ein jugendlicher Beschuldigter oder Angeklagter
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dem Strafverfahren nicht entzieht und den Ladungen 
Folge leistet.
(2) Die Verpflichtung zur besonderen Aufsicht 
durch Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte ist 
zulässig, wenn ein Vergehen den Gegenstand des 
Verfahrens bildet, dringender Tatverdacht und 
Fluchtverdacht oder Wiederholungsgefahr bestehen 
und durch den Einfluß der Eltern oder sonstiger Er
ziehungsberechtigter auf den jugendlichen Beschul
digten oder Angeklagten eine Flucht oder eine er
neute Straftat verhindert werden können.
(3) Die Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte 
sind über den bestehenden dringenden Tatverdacht 
zu unterrichten und mit ihnen sind Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Verpflichtung zu beraten.
(4) Die Entgegennahme und Bestätigung der Ver
pflichtung nach Absatz 1 obliegt bis zur Erhebung 
der Anklage dem Staatsanwalt und danach dem Ge
richt. Die Bestätigung ist dem Beschuldigten oder 
dem Angeklagten bekanntzugeben. Ein bereits er
lassener Haftbefehl ist aufzuheben.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. 1.1. (6. Abs.) des 
PrBOG zu Fragen der yntersuchungshaft (abgedr. 
als Anm. 1. nach § 123 StPO).

§ 136
Sicherheitsleistung
(1) Von der Anordnung oder Vollziehung der Un
tersuchungshaft kann gegenüber Ausländern ohne 
ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demokrati
schen Republik abgesehen werden, wenn durch Hin
terlegung von Vermögenswerten bei Gericht zu er
warten ist, daß sich der Beschuldigte oder der Ange
klagte dem Verfahren nicht entziehen und den La
dungen Folge leisten wird.
(2) Art und Umfang der Sicherheitsleistung werden 
vom Staatsanwalt und nach Erhebung der Anklage 
vom Gericht festgelegt. Bei der Hinterlegung ist die 
sicherheits'eistende Person über die Beschuldigung 
in Kenntnis zu setzen. Die Entscheidung ist dem Be
schuldigten oder dem Angeklagten bekanntzuge
ben.
(3) Entzieht sich der Beschuldigte oder der Ange
klagte dem Strafverfahren, gehen die hinterlegten 
Werte durch Beschluß des Gerichts in das Eigentum 
des Staates über.

Anmerkungen: 1. Vgl. auch Ziff. 1.1. (5. Abs.) des 
PrBOG zu Fragen der Untersuchungshaft (abgedr. 
als Anm. 1. nach § 123 StPO).
2. Vgl. ferner die Gemeinsame RV Nr. 16/68 des 
Ministers der Justiz, des Präsidenten des OG und des 
GStA der DDR vom 11.9. 1968 i. d. F. der Gemein
samen RV Nr. 4/73 vom 2. 10. 1973 betr. Durchfüh
rung der Hinterlegung von Vermögenswerten beim 
Gericht gern. § 136 StPO (Dul C 1-4/73). Sic lautet: 
„Zur Sicherung einer einheitlichen Verfahrensweise
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